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Die Abgo Di:pl b""Illg" Dr<;B U 0 h b erg e I' und Genossen haben am 

13. Feber d"J ~ an d~n Finanz:ninisi:er eine J\nfrage~~betrqfff}tld die mit der 

Verpachtung dar Firma Kast & EhingeI' in Wien XI zusalllinenhängenden Vorfälle, 

gerichtet s in der sie fragton, eh der Minister bereit sei mitzuteilen, was 

zum Schutze des Eigentums in"· und ausländ.ische::.' S'~aatsangehöriger, die bei 

der Fa~ Ge Lab i tzke beteiligt sind~ vorgokehrt wo:rden ist" 

In Beantwortung dieser ~~frage führt Bundesminister für Finanzen 

Drt>K ami t z aus: 

"Auf die Anfrage der Abgc.Dr.Buchberger und Genossen, betreffend die 

mi t der Verpachtll.'lg d8r :F'irma Kast & Ehinger in Wien zusammenhängenden Vor

fä.l;Le, beehre ich mich mitzuteilen" ä.ass der Betriebsrat der Firma Kast & 

Ehinger GesomubQHo dem Geschäftsführer der ausländischen Gruppe, Direktor 

Herzing, die Arbei tsrrtede:~legllng schriftlich angedroht hat, falls vom 

Erkenntnis des Ve:>:fassl.1:nE.;8t';el"ichthofes, welches zur Aufhebung der Verpaohtung 

an die FLr'ma La11i tZk8 GGs".:n, b,. }~t> g,3führt hat $ weiterhin' keine Notiz genommen 

werde" 

Die Ursache diese<;; SchrGibens liegt in einem Rundsollreiben der Firma 

Labitzke vom 28~De~ember 1951 a~ deren Kunden, in welchem der Betriebsrat 

einen Versuch erblickte, das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes zu 

bagatellisi~reno 

Die neubeatelIten öffentlichen Verwalter sind derzeit damit befasst, 

unter Beiziehu.ng von Buchsachverständigen und Re'chtsanwäl ten mit dem R').;htz" 

vertreter der Gruppe Labi tzke den Zustand herzustellen, der sich "ns dom 

Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 3.0ktober 1951 ergibt~ 

Bei dieser Sachlage besteht keine Notwendig~eit, besonderü Uassnahmen 

zum Schutze des Eigent;).ms ausländischer Staatsangehöriger zu ergreifen~ Der 

Schutz aller berechtigten Interessen ist durch die bestehende,n gesetzliohen 

Bestimmungen gewäh:>le:'..stot. 11 
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